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 Veröffentlicht am 27.01.1987

Index

L85003 Straßen Niederösterreich

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59 Abs1;

LStG NÖ 1979 §8;

VwGG §42 Abs2 lita;

VwGG §42 Abs2 Z1 impl;

Rechtssatz

Ein straßenrechtlicher Enteignungsbescheid der insofern in sich widersprüchlich ist, als das Ausmaß der enteigneten

Fläche im Spruch abweichend von der im Teilungsplan - auf welchen im Spruch verwiesen wird - aufscheinenden

Fläche angegeben wird, ist mit Rechtswidrigkeit des Inhaltes belastet. Ist schon der Ausspruch über die Enteignung

rechtswidrig, so ist auf Fragen der Entschädigung nicht mehr einzugehen.

Schlagworte

Inhalt des Spruches Diverses
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